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Entkriminalisierungsdiskussion am Bespiel Cannabis:
Cannabisdebatte in der Fachöffentlichkeit
• Cannabispolitik in Deutschland. Maßnahmen überprüfen, Ziele erreichen  – DHS, 14.08.2015

• Zur Legalisierungsdebatte des nichtmedizinischen Cannabiskonsums – DGPPN, 7.12.2015

• Cannabis – Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) - 2016

• Regulierung statt Repression- AWO, Juni 2016

• Ein „Weiter so“ verbietet sich – Paritätischer Wohlfahrtsverband, 7.4.2017

• Zur Cannabispolitik in Deutschland – GVS/Diakonie, 15.7.2016





Diskurs zur Cannabislegalisierung in Österreich



Cannabisdebatte im Wissenschaftsdiskurs



Cannabisdebatte im Wissenschafts-/Politikdiskurs
• The argument that cannabis causes schizophrenia is contentious, 

however, as some have observed that sharp increases in global 
cannabis use in recent decades has not increased the incidence of 
schizophrenia.

• The vast majority of people who use cannabis will never develop a 
psychotic disorder.

• Only a small effect size for reduced cognitive functioning in frequent 
or heavy cannabis users.  

• The effects of cannabis use on cognition are reversible.

• The risk of developing cannabis use disorder among users appear to 
vary among studies and countries, but it appears that 1 in 10 or 1 in 
11 is representative; the global epidemiological data based for 
prevalence of cannabis use and cannabis use disorders is surprisingly 
small, and de facto too small to report reliable trends.

40th WHO EXPERT COMMITTEE ON 

DRUG DEPENDENCE

4-7 June 2018 , Geneva, 
Switzerland



Changes in the scope of control of substances: proposed scheduling 
recommendations by the World Health Organization on cannabis and 
cannabis-related substances 

WHO Recommendation:

“To delete cannabis and cannabis resin 

from Schedule IV of the 1961 Convention”

Decision Proposal:

“The Commission should therefore decide

whether or not it wishes to delete cannabis

and cannabis resin from the Schedule IV

of the 1961 Convention.“
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Cannabis zu Freizeitzwecken und
Internationale Drogenkonventionen

 Statement by

 International Narcotic Control Board INCB

 President Jgji Pavadia

“We have analysed the various policy approaches from the legal perspective of the 
drug control conventions and noted that approaches such as decriminalization and 
depenalization can be considered to be consistent with the conventions as long as 
certain conditions are met. Contained in the conventions is the principle of 
proportionality, which provides for alternatives to punishment for certain offences. 
In contrast, the legalization of the non-medical and non-scientific supply and use of 
cannabis contravenes the provisions of the conventions.”



Suchtforschung…“neue“ Ansätze

Fortschr Neurol Psychiatr 2022; 90(01/02): 19-29
DOI: 10.1055/a-1363-0223

https://www.frontiersin.org/people/u/1052288
https://www.frontiersin.org/people/u/873419
https://www.frontiersin.org/people/u/13095


Neue Forschung zu Nutzen/ Schädlichkeit von 
psychoaktiven Substanzen

David Nutt et.al. 

Lancet 2010



Drogenpolitik im Koalitionsvertrag 24.11.2021

„Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften 
ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der 
Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. 
Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus.“

„Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, 
Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei 
Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus.“



Daniel Deckers, 16.12.2021

Kinder- und Jugendärzte, aber auch Kinder- und 
Jugendpsychiater halten die Pläne der 
Bundesregierung für den Erwerb von Haschisch und 
Marihuana für fatal. Die Legalisierung an einen 
bestmöglichen Jugendschutz zu koppeln sei eine 
Illusion.

„Alle Vorsätze, die Legalisierung mit einem bestmöglichen Jugendschutz zu 
verbinden, haben sich in vielen Legalisierungsländern als Illusion erwiesen“. 
Suchtprävention, so die Wissenschaftler, habe in der Vergangenheit erwünschte 
Effekte gezeigt, wenn sie mit einer strikten Reduzierung des Angebots 
einhergegangen sei. Den Markt suchterzeugender Substanzen zu erweitern und auf 
eine schadensbegrenzende Beeinflussung von Gefährdeten und Konsumierenden 
durch Verhaltensprävention zu setzen habe sich demgegenüber als „kaum wirksam“ 
herausgestellt.



Bundesdrogenbeauftragter Burkhard Blienert
RND-Interview Bundesregierung Cannabis 20.1.2022

Drogenbeauftragter über geplante Cannabis-Freigabe: „Ein Ritt auf der Rasierklinge“

• Der neue Drogenbeauftragte Burkhard Blienert spricht im RND-Interview über die Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung der geplanten Legalisierung.

• Er plädiert dafür, auch in Deutschland im großen Stil Cannabis anzubauen.

• Und er erklärt, wie er sich bei harten Drogen einen Kurswechsel in der Suchtpolitik vorstellt.

Warum wollen Sie eine kontrollierte Abgabe von Cannabis?
Mir ist wichtig, dass wir einen regulierten Zugang zu Cannabis 
in Fachgeschäften für Erwachsene ermöglichen.

https://www.rnd.de/themen/rnd-interview/
https://www.rnd.de/themen/bundesregierung/
https://www.rnd.de/themen/cannabis/


Fachtagungen zur Cannabispolitik/-legalisierung



Fachvorschläge zur Cannabislegalisierung



Vorschläge zur Cannabislegalisierung

Cannabis-Konsultationsprozess auf der Zielgeraden

Sucht- und Drogenbeauftragter Blienert: „Wir sind durch unsere Hearings einen guten Schritt weiter gekommen“

Das am 30.6. im Berliner Allianzforum stattgefundene internationale Experten-Hearing bildete den Abschluss des

Cannabis-Konsultationsprozesses des Beauftragten für Sucht- und Drogenfragen Burkhard Blienert. 

Als Vorbereitung auf das kommende Gesetzgebungsverfahren zur kontrollierten Cannabisabgabe an 

Erwachsene zu Genusszwecken trafen sich zuvor bereits in vier digitalen Veranstaltungen mehr als 200 der 

führenden Expertinnen und Experten aus Suchtmedizin, Suchthilfe, Rechtswissenschaften, Wirtschaft und 

Verbänden sowie Vertreterinnen und Vertreter von Ländern, Kommunen, Bundesministerien und Bundesbehörden.



Vorschläge zur Cannabislegalisierung

Die Hearings in der Übersicht
I (14.06.2022): Gesundheits- und 
Verbraucherschutz
II (15.06.2022): Jugendschutz und Prävention
III (28.06.2022): Lieferketten, ökologische und 
ökonomische Fragestellungen
IV (29.06.2022): Strafbarkeit, 
Kontrollmaßnahmen und Lizensierung
V (30.06.2022): International Expert Hearing -
Konferenz zu internationalen Erfahrungen

https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1043
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1043
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1044
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1045
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1045
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1046
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1046
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1047
https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/cannabis-aber-sicher/#c1047


Cannabis und Verkehrspolitik

Fachleute diskutieren jetzt über einen neuen Grenzwert für 
den Cannabiswirkstoff THC am Steuer. Die Promillegrenze für 
Alkohol taugt dabei kaum als Vorbild.

Der bisherige Grenzwert bei der THC-Konzentration taugt 
nicht, da er keine Aussage über Fahruntüchtigkeit trifft“, sagte 
Andreas Krämer vom Deutschen Anwaltverein. Der Wert 
müsse wie beim Alkohol so festgelegt werden, dass nur 
berauschte Fahrer sanktioniert würden.

Problematisch ist, dass es bei Cannabis anders als beim 
Alkohol keine festen wissenschaftlich definierten Grenzwerte 
gibt, ab denen von einer Fahruntüchtigkeit auszugehen ist.

Diskutiert werden Grenzwerte von 2-4 Nanogramm THC pro 
Milliliter Blut., wo von einer Beeinträchtigung gesprochen 
werden kann. In anderen Ländern sind bis zu 10 Nanongramm 
festgelegt.



UN Bericht schürt Ängste

Der Weltdrogenbericht mahnt die Folgen 
der Legalisierung von Cannabis an. Die 
Ampel sieht sich trotzdem auf dem 
richtigen Weg, die CDU äußert Zweifel
TAGESSPIEGEL 27.06.2022

209 Millionen Jugendliche und Erwachsene weltweit haben im Jahr 

2020 Cannabis konsumiert. Das schätzt das UN-Büro für Drogen-

und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in ihrem Jahresbericht..

Das sind mehr als vier Prozent der Weltbevölkerung. Gleichzeitig 

hätten die Belastungen für das Gesundheitssystem durch 

regelmäßigen Cannabiskonsum zugenommen. Das UNODC kommt 

daher zum Fazit, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit sollten 

über die Marktinteressen der Legalisierung gestellt werden.



Kleine Anfrage der CDU/CSU Fraktion im Dt.BT
Verstößt die Cannabislegalisierung 

gegen EU-Recht? Ampelregierung 

prüft immer noch

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem 

Koalitionsvertrag darauf geeinigt, Cannabis zu legalisieren. 

Offenbar gibt es aber erhebliche Rechtshürden. Das geht 

aus der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der 

Unionsfraktion hervor, Sie liegt dem RND exklusiv vor.

Tim Szent-Ivanyi, 18.08.2022



Medienhype um „Cannabis Gutachten“ des  WD

GUTACHTEN DES BUNDESTAGS:Cannabis-

Legalisierung könnte gegen EU-Recht 

verstoßen AKTUALISIERT AM 12.09.

Geplante Cannabis-Legalisierung verstößt 
gegen EU-Recht
Stand: 12.09.2022

Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags 
Geplante Legalisierung von Cannabis verstößt 
laut Experten gegen EU-Recht 12.09.2022

Gutachten zu Cannabis-Plänen EU-Recht 
spricht gegen Legalisierung
Stand: 12.09.2022

https://www.tagesschau.de/


Diskurs über internationales Recht
Mrtin Jelsma, TNI Amsterdam

Leider führt kein Weg daran vorbei, dass die gesetzliche Regulierung von 
Cannabismärkten für den Freizeitgebrauch gegen bestimmte 
Verpflichtungen aus UN-Verträgen verstößt und mit entsprechendem EU-
Recht kollidiert. Die unvermeidliche Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtungen sollte die Länder weder daran hindern noch verzögern, 
eine gesetzliche Regulierung voranzutreiben, da es zahlreiche gute Gründe 
dafür gibt. Eine vorübergehende „respektvolle Nichteinhaltung“ ist 
wahrscheinlich unvermeidlich, wozu sich Uruguay und Kanada gezwungen 
sahen.

Das Fehlen eines wirksamen Durchsetzungsmechanismus auf UN-Ebene 
ermöglicht es den Ländern, sich Zeit zu nehmen, um neue Richtlinien mit 
ihren internationalen Verpflichtungen in Einklang zu bringen.

Es ist jetzt dringender denn je, einen strategischen Dialog zwischen den 
regulierenden Ländern darüber zu führen, wie die rechtlichen Spannungen 
mit dem Völker- und EU-Recht gelöst und der internationale Handel 
zwischen den regulierenden Ländern ermöglicht werden kann. Die einzige 
andere verbleibende Option wäre eine gegenseitige Vertragsänderung 
zwischen zwei oder mehr gleichgesinnten Parteien, ein Verfahren, das 
gemäß Artikel 41 des Wiener Übereinkommens von 1969 über das Recht 
der Verträge (VCLT) zulässig ist: „Zwei oder mehr der Parteien eines 
multilateralen Vertrags können untereinander eine Vereinbarung zur 
Änderung des Vertrages abschließen“



Luxembourg leads the charge for a new European drug policy

Ministerkonsultation zur rechtlichen Regelung von Cannabis 
für nicht-medizinische, nicht-wissenschaftliche Zwecke 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem 
Großherzogtum Luxemburg, der Republik Malta und dem 
Königreich der Niederlande am 15. Juli. Das Treffen wurde vom 
Großherzogtum Luxemburg, vertreten durch die 
stellvertretende Premierministerin und Gesundheitsministerin, 
Frau Tanson, Justizministerin, und Herrn Ewert, Außenminister, 
organisiert. Das Treffen bot eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
jeder Delegation zuzuhören und die jeweiligen legislativen und 
politischen Projekte besser zu verstehen. Die EBDD wurde 
eingeladen, das Treffen mit einer Präsentation "Setting the 
Scene" über die Cannabissituation und die Cannabispolitik der 
EU zu eröffnen und einen Überblick über die "Chancen und 
Herausforderungen innovativer Überwachung und 
Evaluierung" zu geben. 



Gesundheitsauschuss in California und Canada
Die Gesundheitsrisiken reduzieren sich 
auf dem legalen Markt“ 

Deutsches Ärzteblatt Sonntag, 25. September 2022 

Berlin – Abgeordnete des Gesundheitsausschusses im Bundestag haben sich bei einer 
Delegationsreise nach Kanada und in die Vereinigten Staaten vom 10. bis 17. 
September rund um Fragen zur Legalisierung von Cannabis informiert. Im Mittelpunkt 
standen die Erfahrungen der kanadischen Provinz Ontario und des US-Bundesstaates 
Kalifornien. In Kanada ist der Gebrauch von Cannabis seit 2018 legal, Kalifornien hatte 
diesen Schritt bereits 2016 unternommen. 

Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), amtierende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses 
des Bundestags, leitete die Delegation aus acht Abgeordneten aller Parteien des 
Parlaments. Mit in den USA und Kanada waren Erwin Rüddel und Stephan Pilsinger 
(beide CDU/CSU), Heike Engelhardt und Bettina Müller (beide SPD), Kristine Lütke 
(FDP), Jörg Schneider (AfD) und Ates Gürpinar (Linke). 

 
Kirsten Kappert-Gonther/Deutscher Bundestag, Thomas Trutschel 

Fünf Fragen an Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), amtierende Vorsitzende des 
Gesundheitsausschusses 

Deutsches Ärzteblatt (DÄ): Sie sind mitten im Gesetzgebungsverfahren zum 
Cannabiskontrollgesetz, das ja auch in Deutschland die Droge legalisieren soll, nach 
Kanada und Kalifornien gereist. Was hat Sie dort rückblickend generell am meisten 
beeindruckt? 
Kirsten Kappert-Gonther: Die Legalisierung funktioniert. In beiden Staaten ist die 
gesellschaftliche Akzeptanz der Legalisierung von Cannabis für Erwachsene sehr hoch 
und auch politisch akzeptiert. Selbst Parteien, die vorher gegen die Legalisierung waren, 
wollen nicht zurück zur Prohibition. 

In Kanada hat das Gesundheitsministerium von Beginn an die Federführung für die 
Legalisierung übernommen. Ausdrückliches Ziel war die Stärkung des 
Gesundheitsschutzes. 

Auf dem Schwarzmarkt gibt es weder Jugend- noch Gesundheitsschutz. Das illegale 
Cannabis ist häufig mit Schwermetallen, Pestiziden und anderen schädigenden 
Substanzen kontaminiert. Auch zugesetzte synthetische Cannabinoide sind gefährlich für 
Konsumierende. Der legale Markt umfasst eine Qualitätskontrolle von Anfang an. 



Cannabis-
regulierung beim „Bürger“



Drogenpolitik: Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vorgelegt

Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis 
sollen für Erwachsene künftig straffrei 
sein. Das geht laut einem Bericht aus 
einem Papier der Bundesregierung 
hervor.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im 
September eine Cannabis-Legalisierung für 
kommendes Jahr in Aussicht gestellt. Allerdings hatte 
der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert 
noch im Juli gesagt, es sei eher unwahrscheinlich, 
dass das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung vor 2024 
in Kraft trete. Die Ampel-Koalition werde Ende dieses 
Jahres oder Anfang kommenden Jahres einen 
Entwurf dafür vorlegen.

Ein Mann zündet bei der Auftaktkundgebung einer Demonstration für eine zügige Legalisierung von 

Cannabis am Brandenburger Tor einen Joint mit medizinischem Cannabis an.

© Christoph Soeder/dpa

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/cannabis-legalisierung-eu-recht-ampel-koalition


Verharmlosung von Risiken
Bayerns Gesundheitsminister Holetschek: Scholz soll Cannabis-
Legalisierungspläne stoppen       RND 19.10.2022

Die Ampelkoalition will Cannabis legalisieren und 
hat dazu ein Eckpunktepapier erarbeitet, das dem 
RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. 
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek 
befürchtet eine Verharmlosung der Risiken.

„Damit droht - unabhängig von den bislang nicht 
bestätigten Einzelheiten - eine weitere 
Verharmlosung der Risiken durch diese Droge.“ 
Zudem sei Lauterbachs Einsatz „für diesen Irrweg“ 
angesichts der wirklich drängenden Probleme in der 
Gesundheits- und Pflegepolitik reine Energie- und 
Ressourcenverschwendung.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek (CSU) 



Die Ideologiedebatte geht weiter…
Holetschek: "Kein Drogentourismus nach Deutschland"

Konkret geht es um die Aussagen des Ministers in der "Augsburger 
Allgemeinen" vom 26.10.2022. Dort äußert er seine Meinung über die 
Legalisierung von THC-haltigem Cannabis in Deutschland: "Die 
Legalisierungspläne der Bundesregierung stellen nicht nur für Deutschland, 
sondern für ganz Europa ein gefährliches Signal dar", sagte Holetschek. Es sei zu 
"befürchten", dass dies auch Cannabis-Fans aus anderen europäischen 
Ländern anlocke. Die Bundesregierung müsse daher sicherstellen, "dass 
keine Anreize für einen Drogentourismus nach Deutschland geschaffen 
werden", forderte der CSU-Minister.

 

MERZ WETTERT GEGEN LAUTERBACHS 
CANNABIS-PLÄNE 

„Was hat der Mann geraucht?“ 

 
Friedrich Merz (66) 
Foto: SvenSimon 

 

30.10.2022 - 11:13 Uhr 

 

Frontalangriff auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD)! Sowohl CDU-
Chef Friedrich Merz (66) als auch CSU-Chef Markus Söder (55) ließen während 
des Augsburger CSU-Parteitags keine Gelegenheit aus, gegen den 
Gesundheitsminister und dessen Cannabis-Legalisierungspläne zu poltern. 
Oppositionschef Merz keilte bei seiner Rede: „Erst konnten Karl 
Lauterbach die Corona-Einschränkungen gar nicht streng genug sein, 
jetzt möchte er Rauschmittel in großem Umfang legalisieren. Ich frage 

Tourismusziel München: Beim Oktoberfest wird Alkohol, der auch zu den Drogen 
zählt, in Massen konsumiert. bild: dpa / felix hörhager

https://www.augsburger-allgemeine.de/ampel-plaene-fuehrt-die-cannabis-legalisierung-zu-drogentourismus-nach-deutschland-id64362431.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/ampel-plaene-fuehrt-die-cannabis-legalisierung-zu-drogentourismus-nach-deutschland-id64362431.html
https://www.watson.de/Meinung/


Weitere wissenschaftliche Absicherung der 
politischen Pläne im Dezember 2022



Gesundheitsausschuss des Dt. Städtetages legt 
Umsetzungsvorschläge vor



Wie ist die europarechtliche Einordnung?



SPD justiert sich neu…



Forscher fordern Forschung!



2 Säulenmodell im April 2023

Gesetzentwurf zur Legalisierung Lauterbach 

stellt Cannabispläne vor

Stand: 12.04.2023 08:23 Uhr

Gesundheitsminister Lauterbach stellt heute die Pläne für die 
Cannabislegalisierung vor. Schon vorab hatten Medien über 
verschiedene Eckpunkte berichtet. Demnach soll die 
Legalisierung weniger umfangreich sein als bislang geplant.

Maximal drei Pflanzen auf dem Fensterbrett, höchstens 25 
Gramm für den Eigenbedarf und Vereine zum 
gemeinschaftlichen Anbau von Gras - so könnte der erste 
Schritt der von der Ampel angestrebten Cannabislegalisierung 
in Deutschland aussehen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und 
Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) wollen heute Vormittag in 
Berlin überarbeitete Pläne vorstellen. "Die Legalisierung von 
Cannabis: sie kommt doch", schrieb Lauterbach vorab bei 
Twitter.



Eckpunkte zum 2-Säulen-Modell vom 12.4.2023
Bundesjustizminister Marco Buschmann ergänzt: „Der 
bisherige restriktive Umgang in Deutschland mit Cannabis ist 
gescheitert. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige 
Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen und bindet 
immense Ressourcen bei den Strafverfolgungsbehörden. Es ist 
Zeit für einen neuen Ansatz, der mehr Eigenverantwortung 
zulässt, den Schwarzmarkt zurückdrängt und Polizei und 
Staatsanwaltschaften entlastet. Wir trauen den Menschen 
mehr zu- ohne dabei die Gefahren, die vom Cannabiskonsum 
ausgehen können zu verharmlosen.“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagt: „Der 
Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Eine 
jahrzehntelange Verbotspolitik hat davor die Augen 
verschlossen und damit vor allem Probleme verursacht: 
zulasten unserer Kinder und Jugendlichen, der Gesundheit von 
Konsumierenden und der Strafverfolgungsbehörden. Nun 
schaffen wir eine stimmige und pragmatische Cannabis-Politik 
aus einem Guss, vom Anbau bis zum Konsum.

Cannabis ist ein weit verbreitetes Genussmittel. Es wird in Deutschland oft 
illegal angeboten und genutzt. Damit gefährdet es häufig die Gesundheit. 
Besonders Jugendliche sind durch Cannabis in ihrer sozialen und kognitiven 
Entwicklung beeinträchtigt. Trotzdem konsumieren immer mehr Jugendliche 
die Droge. Die Schwarzmarktware ist häufig verunreinigt und schafft 
zusätzliche Gesundheitsgefahren. Das können wir nicht länger hinnehmen. 
Deswegen wagen wir die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in 
klaren Grenzen und drängen den Schwarzmarkt zurück, flankiert durch 
Präventionsmaßnahmen für Jugendliche. Der Gesundheitsschutz steht dabei 
im Vordergrund. Die bisherige Cannabis-Politik ist gescheitert. Jetzt müssen 
wir neue Wege gehen.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach 



Eckpunkte zum 2-Säulen-Modell vom 12.4.2023
1. Säule: Privater & gemeinschaftlicher, nicht-

gewinnorientierter Eigenanbau

• Nicht-gewinnorientierte Vereinigungen dürfen 

unter engen, klar definierten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen gemeinschaftlich Cannabis 

zu Genusszwecken anbauen und an Mitglieder 

für den Eigenkonsum abgeben. Die Mitglieder 

sollen möglichst aktiv in der Vereinigung mit-

wirken. Eine Mitwirkung von Mitarbeitenden der 

Vereinigungen beim Anbau ist zulässig, eine 

Beauftragung Dritter mit dem Anbau wird 

hingegen ausgeschlossen.

• Die Rahmenbedingungen für den Umgang 

werden in einem gesonderten Gesetz geregelt.

• Neben dem geernteten Genusscannabis dürfen an die 

Mitglieder auch von der Vereinigung erzeugte Samen 

und Stecklinge für den Eigenanbau abgegeben werden. 

Es wird geprüft, ob und wie Saatgut und/oder Stecklinge 

für den privaten Eigenanbau zu Selbstkosten über die 

Vereinigungen bezogen werden dürfen, ohne dass die 

Mitgliedschaft in einer Vereinigung dafür Voraussetzung 

ist.

• Zulassung und Überwachung erfolgen durch 

Landesbehörden u.a. in Bezug auf die Einhaltung der 

Mengen-, Qualitäts- und Jugendschutzvorgaben und mit 

Stichproben und Besuchen vor Ort. Personenbezogene 

Daten, die im Zusammenhang mit der Abgabe von 

Genusscannabis, Samen und Stecklingen an Mitglieder 

von den Vereinigungen erhoben wurden, dürfen nicht an 

unbefugte Dritte weitergegeben oder zu anderen 

Zwecken verwendet werden. Eine Mitgliedschaft in 

mehreren Vereinigungen ist untersagt.



Eckpunkte zum 2-Säulen-Modell vom 12.4.2023
• Mitgliedsbeiträge decken die Selbstkosten, gestaffelt 

nach Abgabemenge (ggf. mit Grundpauschale und 

zusätzlicher Betrag je abgegebenem Gramm).

• Die Anzahl der Mitglieder je Vereinigung wird auf max. 

500 begrenzt mit einem Mindestalter von 18 Jahren und 

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. 

Die Anzahl der Vereinigungen kann nach 

Bevölkerungsdichte begrenzt werden.

• Die Abgabe des geernteten Cannabis (Blüten) ist 

ausschließlich an Mitglieder erlaubt; keine Weitergabe 

an Dritte; max. 25g Cannabis pro Tag, max. 50g pro 

Monat, max. 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat. Die 

Abgabe an Heranwachsende unter 21 Jahren ist begrenzt 

auf eine Menge von 30g pro Monat, zusätzlich mit einer 

Begrenzung des zulässigen THC-Gehalts (Grenze noch zu 

klären). Dies sollte sich in der Sortenauswahl 

widerspiegeln.

• Straffreier Besitz (Mitführen in der Öffentlichkeit) ist 

möglich zum Eigenkonsum bis 25g; es gelten 

Strafvorschriften für darüber hinaus gehenden Besitz, für 

Handel und Abgabe an Nicht-Mitglieder sowie Kinder 

und Jugendliche sowie für die Abgabe von nicht in den 

Vereinigungen selbst angebautem Cannabis.

• Die Grenzwerte im Straßen-, Schiffs- und Luftverkehr 

werden unter Einbeziehung der einschlägigen 

Fachgremien überprüft. Regelungen über die Zulässigkeit 

von Fahrten unter Einfluss von Cannabis orientieren sich 

dabei ausschließlich an den Erfordernissen der 

Verkehrssicherheit.

• Der straffreie private Eigenanbau umfasst max. 3 

weibliche blühende Pflanzen und ist vor dem Zugriff 

durch Kinder und Jugendliche zu schützen.



Die Reaktionen



Das Gesetz wird kommen!

Legalisierung des Eigenanbaus von Cannabis ist das 
Herzstück
Wir überwinden die Prohibition von Cannabis und 
stärken den Jugend- und Gesundheitsschutz. Dafür 
haben wir Grüne seit Jahren gekämpft! Wir holen 
Millionen Konsumierende aus der Kriminalisierung und 
machen den Weg frei für legale Alternativen.
Durch gefährliche Streckmittel wie Blei oder zugesetzte 
synthetische Cannabinoide auf Cannabis vom 
Schwarzmarkt wurden die Risiken des Konsums nur 
verschärft. Jetzt stärken wir den Gesundheitsschutz.
Der Eigenanbau ist das Herzstück der Reform. Mit dem 
Eigenanbau kann sichergestellt werden, dass Cannabis 
keine gefährlichen Streckmittel enthält. Durch die 
Legalisierung des gemeinschaftliches Eigenanbaus in 
Cannabis Clubs wird sichergestellt, dass nicht jede und 
jeder selbst das Hobbygärtnern lernen muss. Dabei 
kann durch eine strikte Altersgrenze ab 18 und Regeln 
zu Kennzeichnung, Verpackung und Aufbewahrung der 
Jugendschutz viel besser umgesetzt werden als bisher.

Das vorliegende Eckpunktepapier ist 
ein großer Schritt in Richtung einer 
echten Legalisierung. Der Entwurf 
schafft endlich eine Grundlage für 
straffreien und 
eigenverantwortlichen Zugang zu 
Cannabis-Produkten für Erwachsene. 
Die Erlaubnis von Cannabis-Clubs und 
der Eigenanbau für Erwachsene zum 
Eigenbedarf können nur ein erster 
Schritt sein.

https://kappertgonther.de/2023/04/legalisierung-des-eigenanbaus-von-cannabis-ist-das-herzstueck/
https://kappertgonther.de/2023/04/legalisierung-des-eigenanbaus-von-cannabis-ist-das-herzstueck/


Times they are changing…
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